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Ratgeber A H V

Prämienbefreiung bei
derPensionskasse beiKrankheit

Ich
bin seitLängerem wegen

einerKrankheit
arbeitsunfähig. Noch istunklar\
wann ich dieArbeitwieder
aufnehmen kann. Mein

Arbeitgeber bezahltmirweiterhin
denLohn. Bei der letzten
Monatsabrechnunghabe ichfestgestellt, dass
derArbeitgeber aifdem ausbezahlten

Lohn keine Sozialversicherungs-
undPensionskassenabzüge
vorgenommen hat. MeinArbeitgeberhat
mirgesagt, dass ich von derBei¬

tragsbezahlung befreitundweiter
versichert sei. Ichfrage mich, ob ich
nun tatsächlich weiter versichert
bin?

Kann ein Arbeitnehmer aufgrund von
Krankheit oder Unfall nicht arbeiten,
stellt sich die Frage, wie lange der
Arbeitgeber den Lohn weiter bezahlen

muss, wann Taggeldzahlungen aus

einer Versicherung zu laufen beginnen
oder aber auch, ob eine Prämienbefreiung

in der Pensionskasse besteht.

Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit

richtet sich der Anspruch auf
Lohnfortzahlung nach den im Arbeitsvertrag

vereinbarten Modalitäten. Ist
nichts vereinbart, besteht eine

Lohnfortzahlungspflicht gemäss Gesetz.
Diese besteht hingegen nur während
einer beschränkten Zeit. Die Dauer der

gesetzlichen Lohnfortzahlung hängt
vom Dienstjahr ab. Je höher das Dienstjahr,

desto länger die Lohnzahlung. Die
meisten Arbeitgeber haben hingegen
für ihre Lohnfortzahlungspflicht eine
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Krankentaggeldversicherung
abgeschlossen.

Ab Beginn der Krankentaggeldzahlung

ist kein Lohn mehr geschuldet.

| Versicherungstaggeldzahlungen stellen

3 keinen Lohn dar, weshalb aufVersiche-
Q£ '

| rungstaggeldern bei Krankheit oder Un-

\ fall keine Sozialversicherungsbeiträge

| entrichtet werden. Dies ist der Grund,
Q_

© weshalb IhrArbeitgeber auf Ihren Tag¬

geldern keine Sozialversicherungsabzüge

mehr vorgenommen hat. Hierbei
handelt es sich jedoch nicht um eine

Beitragsbefreiung. Um zu verhindern,
dass Beitragslücken in der AHV/IV
entstehen, muss geprüft werden, ob die

Sozialversicherungsbeiträge bei einem
Taggeldbezug als Nichterwerbstätige zu
bezahlen sind. Bei längerem Taggeldbezug

sollten Sie sich vorsorglich bei Ihrer

AHV-Ausgleichskasse melden. Diese

beurteilt, ob Sie Sozialversicherungsbeiträge

zu bezahlen haben, wobei bereits
in diesem Jahr bezahlte Beiträge
angerechnet werden.

Anders verhält es sich bei der
Pensionskasse. Mitarbeitende, die bei der
Pensionskasse versichert sind, haben bei

Arbeitsunfähigkeit zusammen mit dem

Arbeitgeber weiterhin die Pensionskassenprämien

zu bezahlen. Da sich eine

langfristige Arbeitsunfähigkeit bei den
Betroffenen auch in finanzieller
Hinsichtverschärfend auswirkt, sehen viele
Pensionskassen eine Beitrags- bzw.

Prämienbefreiung vor. Dies bedeutet, dass

ab einem bestimmten Zeitpunkt weder
der Arbeitgeber noch Sie als Arbeitnehmer

Beiträge an die Pensionskasse
bezahlen müssen. Häufig erfolgt eine

Befreiung von der Beitragspflicht nach

dreimonatiger Arbeitsunfähigkeit.
In Ihrem Fall hat Ihr Arbeitgeber

Ihre Arbeitsunfähigkeit bei der
Pensionskasse gemeldet und damit um
Beitragsbefreiung ersucht. Ab dem
Zeitpunkt der Beitragsbefreiung übernimmt
Ihre Pensionskasse die Bezahlung Ihrer
Prämien. Aus diesem Grund hat Ihr
Arbeitgeber auf Ihrer letzten Monatsabrechnung

keine entsprechenden
Prämien abgerechnet. Ihre Versicherung
läuft dementsprechend weiter, auch die

Sparbeiträge werden weiterhin Ihrem
Alterskonto gutgeschrieben. %

• Djordje Rajic
ist Jurist im Rechtsdienst

der SVA Aargau und vor
allem für AHV, IV, EL und

Familienzulagen zuständig.

Zimmerkategorie «Gstaad» Aquadom (37°C) Panoramahalle «Bärgblick»

SOLBADEN - GESUNDBADEN - FUR GASTE AB 60 JAHREN
Nur bei uns können Sie ganzheitlich erleben, wie Sie mit Ihrer Gesundheit genussvoll umgehen und sich nachhaltig besser fühlen. In

unserer Wellness-Oase mit Hallen- und Frei-SOLBAD 35°C und Aussen-Sportpool 29°C erwarten Sie tausendund eine Möglichkeiten,
sich rundum perfekt verwöhnen zu lassen. «Elisabeth», «Ruth» und «Christian», Ihre Ferienbetreuer, machen Ihre Ferien auf begleiteten
Wanderungen einzigartig und lassen «Kopf und Körper» in stimmungsvollen Welten drinnen und draussen zur Ruhe kommen.

Angebot gültig bis 7. Juli und vom 10. September bis 21. Dezember 2018

Preise in Franken pro Gast

4 Nächte
645.-
805.-
705.-
945.-
205.-

4 Nächte
765.-
925.-
825.-

1 '065.-

7 Nächte
1 '107.-
1 '373.-
1 '205.-
1 '604.-

235.-

*Bei Anreise Sonntag/Montag
Zweibettzimmer Nord
Zweibettzimmer Süd
Einzelzimmer Nord
Einzelzimmer Süd

Ihr Vorteil

Das Arrangement speziell für Sie erfüllt Ihnen folgende Träume:

- 4 bzw. 7 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl

- 1 Vollmassage zu 50 Minuten

- 3/4-Geniesser-Pension mit Frühstücksbuffet, Salatbuffet und Suppe, nachmittags
«Chuechetisch» und abends «ERMITAGE-Tischkultur» von kalorienbewusst über
basischvegetarisch bis hin zum Gourmet-Geniesser-Menu

- Gästebetreuung: Begleitetes Wanderprogramm (Mo-Fr), tägliches Gymnastikangebot

- 4 Pools (ca. 320 m2 Wasserfläche), FHallen- und Frei-SOLBAD 35 °C, Aussen-Sportpool 29°C!
Aquadom 37 °C

- Saunapark mit 10 Sauna-Dampfbädern, Lady's Spa (Bio-Sauna und Dampfbad),
Ruheraum mit 32 Liege- und Wasserbetten

ERMITAGE
GSTAAD-SCHÖNRIED SCHÖWRIED

Reservation:
033 748 04 30

welcome@ermitage.ch
www.ermitage.ch
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